
Weitere Informationen über das Ver-
fahren der Zertifizierung sowie die 
Antragsunterlagen finden sie unter 

www.bfne.lernnetz.de 

oder in der Geschäftsstelle vertreten 
durch 
MBF: Susan Kagelmacher,  
Tel. 0431/ 988-2468   
e-Mail: susan.kagelmacher@mbf.
landsh.de
MLUR: Dr Brigitte Varchmin,  
Tel. 0431/ 988 - 7326   
e-Mail: brigitte.varchmin@mlur.
landsh.de  

Welche Zertifikate gibt es?
Für die Bewerber gibt es zwei Arten 
der Zertifizierung, nämlich als Bil-
dungspartner oder als Bildungszen-
trum.

– Bildungspartner für Nachhaltigkeit 
(BP), ggf. mit Einrichtung (BPE)

– Bildungszentrum für Nachhaltigkeit 
(BZ) 
Die Kriterien hierfür sind erfüllt, 
wenn eine Bildungseinrichtung 
innerhalb der Region koordinieren-
de Aufgaben übernimmt, Fortbil-
dungen für Multiplikator/innen und 
Materialien zu unterschiedlichen 
Themen anbietet. 

Für alle Angebote gelten die gleichen 
Qualitätskriterien. 
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Bildung für  
nachhaltige Entwicklung

(BNE)
Zertifizierung außerschulischer  

Lernorte und -angebote



Was ist BNE und worum geht es?
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) zielt auf Bewusstseinsbildung 
und Identifikation mit dem eigenen 
Lebensraum und umfasst alle Formen 
der Bildungsarbeit. Alle Menschen 
sollen in die Lage versetzt werden, 
ihre eigene Zukunft unter Berücksich-
tigung der ökologischen Verträglich-
keit, ökonomischen Leistungsfähigkeit 
und sozialen Gerechtigkeit positiv zu 
gestalten. Vertreterinnen und Vertre-
ter der Umwelt- und entwicklungspo-
litischen Bildung haben gemeinsam 
mit dem Ministerium für Bildung und 
Frauen (MBF) und dem Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume (MLUR) ein Verfahren 
und Qualitätskriterien für die Zertifi-
zierung von Bildungseinrichtungen 
bzw. Bildungsangeboten erarbeitet. 
Es ist als Anreiz für die Weiterent-
wicklung von Umweltbildung und 
entwicklungspolitischer Bildung zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
konzipiert worden, die durch diese 
Zertifizierung verstärkt in die Einrich-
tungen und deren Angebote hinein-
getragen wird. 

Das Zertifikat sichert für Schulen und 
andere Nutzer die Qualität des Ange-
botes. Die Bildungspartner ihrerseits 
können mit dem Zertifikat werben, 
nachdem sie im Zertifizierungspro-
zess ihre Arbeit unter Beweis gestellt 
haben.

Welche Voraussetzungen für das
Zertifikat muss man erfüllen?
– nachgewiesene Qualifikation der 

Antragsteller
– Berücksichtigung inhaltlicher und 

methodischer Aspekte der BNE
– BNE-gerechte Ausstattung 
 und Führung ggf. vorhandener 
 Einrichtungen
– Verknüpfung einzelner inhaltlicher 

Aspekte und Perspektivenvielfalt
– Einbindung der Teilnehmenden in 

die Gestaltung der Bildungsange-
bote

Wie kann ich mich bewerben?
Ihre Anträge sollten bis zum 15. März 
bzw. 30. Oktober 2006 und danach 
bis zum 15. Februar eines jeden Jah-
res eingereicht werden. Jeweils an-
schließend wird eine 12-köpfige 
Kommission, bestehend aus Vertre-
ter/innen von Verbänden und Verwal-
tung, eine Empfehlung an die beiden 
Ministerien geben, die die Zertifikate 
ausstellen. 

Die Zertifikate werden öffentlichkeits-
wirksam ausgehändigt.


